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UR.Nr.

7 GmbH-Anm/2009
An das 

Amtsgericht Bonn

- Handelsregister -

HRB neu

Firma: Schilling Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
Als Anlage fügen wir bei:

· Gründungsurkunde.

· Liste der Gesellschafter.

Zur Eintragung in das Handelsregister wird angemeldet:

I.

Die o.g. Gesellschaft ist errichtet. Ihre inländische Geschäftsanschrift lautet:

Römerplatz 14, 53111 Bonn
.

II.

Die Vertretung der Gesellschaft ist allgemein wie folgt geregelt:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen der Gesellschaft vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. 

III.

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Fritz Schilling, geb. 20.10.1945, 
wohnhaft Hülsstr. 37, 53111 Bonn
und 

Petra Krämer, geb. Schilling, geb. am 4.4.1977, 
wohnhaft Krefelder Platz 34, 40263 Düsseldorf.

Frist Schilling vertritt die Gesellschaft stets einzeln. Er ist von allen Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Petra Krämer vertritt die Gesellschaft entsprechend der abstrakten Vertretungsregelung. 

IV.

Die Geschäftsführer versichern, dass auf jeden übernommenen Geschäftsanteil  ein Betrag in Höhe von  0,50 EUR, insgesamt also ein Betrag in Höhe von 12.500,00 EUR auf ein Konto der in Gründung befindlichen Gesellschaft eingezahlt ist, endgültig zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht und

-
mit Ausnahme des satzungsgemäß durch die Gesellschaft zu tragenden Gründungsaufwands nicht mit Verbindlichkeiten vorbelastet ist und die Einlagen nicht an die Übernehmer zurückgewährt werden.

alternativ:

-
auf Grund von Verträgen zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern an diese je 6.250,00 EUR als mit X % zu verzinsende Darlehen zurückgewährt werden. Die Verträge sehen vor, dass der Rückgewähranspruch der Gesellschaft jederzeit durch fristlose Kündigung fällig gestellt werden kann. Auf Grund der Vermögensverhältnisse der Übernehmer ist der Rückgewähranspruch vollwertig.

V.

Jeder Geschäftsführer versichert nach Belehrung durch den beglaubigenden Notar
 über die unbeschränkte Auskunftspflicht nach § 53 Abs. 2 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister für sich persönlich:

„Es liegen keine Umstände vor, aufgrund deren ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre.

a)
Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.

b)
Während der letzten 5 Jahre wurde ich nicht rechtskräftig verurteilt wegen des Unterlassens der Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG, wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten oder Veruntreuen von Arbeitsentgelt). Auch im Ausland wurde ich nicht wegen einer vergleichbaren Tat rechtskräftig verurteilt. Ich wurde nicht aufgrund einer behördlichen Anordnung in einer Anstalt verwahrt.“

Weiter erklären die Geschäftsführer, dass sie keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB unterliegen.

Anlagen:

-
Beglaubigte Abschrift der Gründungsurkunde vom heutigen Tag

-
Liste der Gesellschafter

Alle im Protokoll der Gesellschafterversammlung enthaltenen Vollmachten bestätige ich in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer im vollem Umfang.

Der Notar wird angewiesen diese Urkunde sowie beglaubigte Abschriften erst in den Rechtsverkehr zu bringen, wenn ihm die Einlageleistung durch Kontoauszug oder Bankbestätigung (ggf. in Kopie) nachgewiesen ist.

Bonn, 05.01.2009   

gez. Fritz Schilling
gez. Petra Krämer 

Urkundenrolle Nr. 7 GmbH-Anm/2009

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 Beurkundungsgesetz wird verneint.

Die vorstehende, heute vor mir eigenhändig geleistete Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung durch

Fritz Schilling, geb. 20.10.1945, 
wohnhaft Hülsstr. 37, 53111 Bonn
und 

Petra Krämer, geb. Schilling, geb. am 4.4.1977, 
wohnhaft Krefelder Platz 34, 40263 Düsseldorf.


- beide von Person bekannt - 

beglaubige ich.

Bonn, 05.01.2009

gez. Dr. Redlich, Notar











L.S.

Hiermit beglaubige ich die inhaltliche Übereinstimmung dieser elektronischen Datei mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Original meiner UR-Nr. 7 GmbH-Anm/2009). 

Berlin, 05. Januar 2009

Dr. Redlich, Notar

� 	Aufgrund des neuen § 10 Abs. 1 Satz 1 GmbHG ist die eintragungspflichtige inländische Geschäftsanschrift ausdrücklich mit anzumelden (§ 8 Abs. 4 Nr. 1 GmbHG). Der Ort der Geschäftsleitung muss in Folge Änderung des § 4a  GmbHG nicht dem statutarischen Sitz entsprechen.





� 	Nach dem neuen § 8 Abs. 2 Satz 2 GmbHG ist die Beifügung von Einzahlungsbelegen künftig nur noch erforderlich, wenn das Gericht “erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Versicherung” hat. 





� 	Gem. § 19 Abs. 5 GmbHG dürfte der Einlageleistung in den Fällen des „Hin- und Herzahlens“ nur dann Erfüllungswirkung zukommen, wenn dies unter Angabe der für die Rückgewähr wesentlichen Umstände gegenüber dem Registergericht offen gelegt wird. Fehlt es hieran oder ist der Rückgewähranspruch der Gesellschaft nicht vollwertig und liquide, erscheint es zweifelhaft, ob eine dem Vorbild des § 19 Abs. 4 GmbHG entlehnte „Anrechnungslösung“ zur Anwendung kommen kann.  





� 	Hinweis: Die Belehrung kann nach § 8 Abs. 3 Satz 2 GmbHG auch gesondert schriftlich und / oder durch einen beliebigen in- oder ausländischen Notar, Vertreter vergleichbaren rechtsberatenden Berufs oder Konsularbeamten erfolgen.





� 	Wichtig!! Erhebliche Ausweitung der Amtsunfähigkeitstatbestände durch § 6 Abs. 2 GmbHG!






